
Staatliche Weiterbildung:

Praxisanleitung
(WPO)

Wir pflegen professionell. Wir pflegen modern. Wir pflegen Menschen!

Interprofessionell Gemeinsam LernenWER KANN AN DIESER WEITERBILDUNG 
TEILNEHMEN? 

Sie interessieren sich für die Weiterbildung und üben einen der 

folgenden Berufe aus? Dann bewerben Sie sich!

·  Pflegefachfrau / Pflegefachmann
·  Gesundheits- und Krankenpflege
·  Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
·  Altenpflege
·  Hebamme / Entbindungspfleger 
·  Anästhesietechnische Assistenz
·  Operationstechnische Assistenz

Die vollständige Einreichung Ihrer Bewerbungsunterlagen muss 

bis zum 01. Juni erfolgen.

Bewerben Sie sich mit folgenden Unterlagen:

·  Bewerbungsschreiben
·  Lebenslauf (inkl. Angabe E-Mail-Adresse)
·  Urkunde zur Führung der Berufsbezeichnung 
·  Benennung eines qualifizierten Praxisanleitenden  

(inkl. Qualifikationsnachweis)
·  Personalausweis, gültig am Prüfungstag (beglaubigte 

Kopie); ggf. Nachweis der Namensänderung (beglaubigte 
Kopie)

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen an:

Universitätsklinikum Frankfurt | Weiterbildung
z. H. Servicepoint 

Carl-von-Noorden-Platz 1 

60590 Frankfurt am Main

Internet: ukf-und-du.de/gesundheitscampus

E-Mail: Gesundheitscampus@ukffm.de

ÜBER DIE WEITERBILDUNG

Welche Vorteile bietet die Weiterbildung?

Die Weiterbildung zur Praxisanleiterin bzw. zum 
Praxisanleiter ist vielfältig. Verschiedene Module zielen auf 
folgende Qualifikationen ab:

·  Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz
·  Förderung der beruflichen Handlungskompetenz

Absolventinnen und Absolventen dieser Weiterbildung sind 
in der Lage:

·  Auszubildende und Weiterbildungsteilnehmende 
systematisch, kompetenzorientiert und qualifiziert 
anzuleiten.

·  Den praktischen Ausbildungs- und 
Weiterbildungsprozess auf Grundlage der jeweiligen 
Verordnung zu planen, zu koordinieren, zu gestalten, zu 
dokumentieren und zu evaluieren.

·  Praxiseinsätze zu benoten und die staatlichen und 
DKG-gesteuerten praktischen Prüfungen abzunehmen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung müssen 
jährliche berufspädagogische Fortbildungen im Umfang von 
24 Stunden verpflichtend absolviert werden, um die erwor-
benen Kompetenzen weiter auszubauen.



Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln? Sie 
möchten mehr Verantwortung übernehmen? Sie 
möchten Pflegefachkräfte von morgen anleiten? 
Dann entscheiden Sie sich für eine Weiterbildung 
als staatlich anerkannte/r Praxisanleiterin oder 
Praxisanleiter!

Umfang der theoretischen Weiterbildung: 270 Stunden
Die Weiterbildung erfolgt berufsbegleitend. Der theoretische 
Unterricht findet in einem modularen System statt und wird 
in Präsenz sowie in E-Learning-Anteilen angeboten. Somit 
können Anteile eigenverantwortlich und individuell geplant 
und durchgeführt werden. Zugang zu den Inhalten erlangen 
Sie über unsere digitale Lernplattform. Voraussetzung für das 
E-Learning ist ein Internetzugang inkl. Hardware (PC, Laptop, 
Tablet inkl. Webcam).

Beurteilung der Leistung
Die Leistungen in den Modulen werden durch Klausuren, eine 
Hausarbeit und in Form von mündlichen Prüfungen beurteilt 
und benotet. Mit erfolgreichem Abschluss und dem Nach-
weis des berufspraktischen Anteils sind Sie zur Abschluss-
prüfung zugelassen. 

FAKTEN ZUM KURS

Kursstart: jedes Jahr im September
Kursgebühren: auf Anfrage

ÜBERSICHT INHALTE UND MODULE:

Modul (Code) Beschreibung Stunden

Grundmodul 2 
(GM2)

Kommunikation, Anleitung, Beratung 60

Fachmodul 
(FLA)

Lernende in der Pflege anleiten 150

Fachmodul 
(FWT)

Lernende bei der Anwendung wissen-
schaftlicher Instrumente und theoreti-
scher Konzepte in der Praxis anleiten

60

Praxis Berufspraktischer Anteil 30

Abschluss Praxisanleitung 
Die Weiterbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung in 
mündlicher Form ab. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten 
Absolventinnen und Absolventen sowohl ein Prüfungszeugnis 
als auch eine Urkunde. Diese berechtigt die Weiterbildungs-
bezeichnung staatlich anerkannte Praxisanleiterin oder 
Praxisanleiter nach der Hessischen Weiterbildungs- und 
Prüfungsordnung für die Pflege.


